
  Wörth  am  Rhein

FAX   07271   12 78 78

Nach den Wettkampfbestimmungen muss Werbung auf der Sportkleidung vom

zuständigen Landesverband genehmigt werden.

Die Werbung muss den Bestimmungen der Sportordnung  und 

u. der speziellen  WB   entsprechen.

Der Antrag muss   jährlich    gestellt werden.

Die  Bearbeitungsgebühr für die Genehmigung beträgt  :

30 €           zuzüglich  der  MWST ( akt. 7 % )

Die Gebühr wird vom Landesverband mit Rechnung eingezogen.

Verein:

Richard - Wagner - Str. 23

Radsport - Verband   Rheinland - Pfalz e.V.
76744

Antrag  für  Werbung  auf   Sportkleidung

TEL   07271    12 78 75 mail :  g.wagner @ ifb - woerth.de
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  Folgeantrag,  Werbung wie im Vorjahr

  ( keine weiteren Angaben durch den Antragsteller notwendig )

 Erstantrag ,  bei neuen Werbepartnern

  ( unteren Teil des Antrages ausfüllen )

Wir beantragen folgende Werbepartner auf unseren Vereinstrikots

für die verschiedenen Rennklassen.

Frauen

Juniorinnen

Jugend weibl.

Schülerinnen

Jugend

Schüler

U 13

U 11

Straße:

Ort :

Männer 

Junioren

Senioren

Die Genehmigung steht auf www. radsport-lv-rheinland-pfalz.de / bekanntmachung

Verein:
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1. Vors.

Antragsteller

Unterschrift            Datum

Genehmigung  RSV RLP

Unterschrift            Datum

RSV-RLP-12-WER Stand: 03-09


